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1687 Oktober 2 . , bzw . 13 . A
ERKLAERUNG VON AMMANN UND RAT VON MENZINGEN IN EINEM EHESTREIT

SOWIE DER ENTSPRECHENDE REZESS DES BISCHOEFLICH-
KONSTANZISCHEN OFFIZIALATES

In Sachen Ehestreit zwischen Sebastian Doswald und Barbara Bach¬

mann sei ersterer , verbeiständet durch "H. fendrich Michel"  und be¬
gleitet von Mitgliedern seines Geschlechtes und zahlreichen
Freunden,vor Ammann und Rat erschienen und habe vorgebracht,
dass vor einiger Zeit Franz Bartholomäus Staub , Hans Baptist
Elsener , "Barbara Und Jhr Schwester Waldvoglerin"  nebst anderen vor

1
dem "Commissariat Zug . . . nach form geistl . Rechten"  ihre Kundschaften
zu Protokoll gegeben und beeidigt hätten . Obwohl diesen Aussa¬
gen damals keine der beiden Parteien widersprochen , sei im An¬
schluss daran "an gewissetn ] orthten ] " dagegen "geschriben und gehand-
let"  worden . "Welches dann dis Mein gnädige herren Ammann und Rat von

Menzingen solche ohnform mit sonderem beduren Vemermen rrrüessen 3 wilen bey

solchen Uebel angestelten Ungelegenheiten ohnguette grosse gfahren mittlauf-

fen , darmit das liebe unpantheyische Recht bey gewissen orthen und fürsten-

höffen unguetlich zu hinderthreiben . " Deswegen würden sie , Ammann

und Rat , die damals vom Kommissariat Zug aufgenommene und be¬
eidigte Kundschaftsaufnahme nach wie vor als einzig gültige an¬
erkennen.

"Wass aber sithero wider die alte form 3 brüch Und herkhommen darwider gloffen

wäri" 3 erkläre man hiermit als nichtig und für das Verfahren als
wertlos.



[Es folgt die daraufhin erlassene Stellungnahme von Konstanz : ]

"Copia Decreti desuper lati die IS . 8bris 1687 . Von seiten dess Geistlichen
Richters [Kommissar Schmid ] lasst mann zwar disen also intitulierten Recess

in seinem werth Und Unwerth verbleiben , iedoch mit diser expressen erinne-
rung , dass Jhme ’nit aber Einem weltlichen Richter von Rechts wegen zustehe,
in dergleichen Ehesachen Zu erkhennen , welche testes legales ’ oder nit
seyen ? item wass von deren aussgesagten Zeugnussen Zu halten ? Und ob oder
in wie vil dise probiren Und conducieren thuen?

Officialis Const . hochfürstl . Bischof fl . Costantz.

Officialat Cantzley"

1) Bischöflich - konstanzischer Kommissar war damals Johann Jakob Schmid.
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